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Über uns
Die Unabhängige Überwachungsbehörde für die Bürgerrechtsverein­
barungen (IMA) wurde durch den EU‑Austrittsvertrag (Withdrawal 
Agreement) Gesetz von 2020 eingerichtet und schützt die Rechte von 
EU‑ und EWR‑Bürgern und ihren Familienangehörigen:

•	 die vor Dezember 2020 im Vereinigten Königreich und Gibraltar 
gelebt haben (oder nach diesem Datum anspruchsberechtigte 
Familienmitglieder sind) und;

•	 sich für das EU Settlement Scheme (EUSS) beworben haben.

Wir haben zwei Hauptaufgaben:
1.	 Wir überwachen, wie öffentliche Einrichtungen im Vereinigten 

Königreich und in Gibraltar die Rechte der Bürger schützen. 
Das bedeutet, dass wir aktiv nach Informationen suchen, die 
uns dabei helfen, herauszufinden, wo die Dinge gut laufen und 
wo nicht.

2.	 Förderung der wirksamen Umsetzung von Rechten. Das 
bedeute, dass wir den Bürgern helfen, ihre Rechte zu 
verstehen, und wir helfen öffentlichen Einrichtungen zu 
verstehen, wo etwas schief läuft, damit sie es in Ordnung 
bringen können.

Wir prüfen Beschwerden von Bürgern und sind befugt, bei Bedarf 
Untersuchungen und rechtliche Schritte einzuleiten. Unser Ziel ist es, 
sicherzustellen, dass die Bürger weiterhin im Vereinigten Königreich 
und Gibraltar leben und arbeiten, ihre Familien grossziehen und 
Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Sozialleistungen 
haben können wie sie es vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der EU hatten.

Ihre Rechte werden erklärt
Der Aufgabenbereich der IMA bezieht sich weitgehend auf die in 
Teil 2 der Austritts‑ und Trennungsabkommen (die Abkommen) 
festgelegten Rechte:



Sozialversicherung
Personen, die vor Ablauf des Übergangszeitraums 
sowohl im Vereinigten Königreich als auch in der EU 
gelebt haben, können weiterhin auf Renten, Leistungen 
und anderen Formen der Sozialversicherung zugreifen.



Arbeit
Die bedeutet das Recht auf Arbeit, einschliesslich 
selbständiger Arbeit. Es gilt auch für Grenzgänger; 
Bürger, die im Vereinigten Königreich angestellt sind 
oder selbstständig sind, aber anderswo leben. Das Recht 
auf Arbeit basiert auf dem Grundsatz, dass Arbeitnehmer 
nicht aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert werden 
dürfen.



Wohnort
Die Menschen haben das Recht, weiterhin im Vereinigten 
Königreich oder in Gibraltar zu leben, und auch das 
Recht, in das Vereinigte Königreich ein‑ und auszureisen.

Im Vereinigten Königreich müssen Bürger beim EUSS 
einen Antrag auf Aufenthaltsrecht stellen. Diejenigen, 
deren Anträge noch nicht entschieden wurden, haben 
ebenfalls die gleichen Rechte.

In Gibraltar müssen sich Bürger nicht für ein Programm 
bewerben, sodass alle EU‑ oder EWR sowie EFTA Bürger 
und ihre Familienangehörigen, die bis zum 31. Dezember 
2020 dort leben, das Recht haben, sich dort aufzuhalten.



Qualifikationen
Die gegenseitige Anerkennung beruflicher 
Qualifikationen bedeutet, dass Qualifikationen, 
die bereits vor dem 31. Dezember 2020 anerkannt 
wurden (oder sich zu diesem Zeitpunkt im 
Anerkennungsverfahren befanden), weiterhin im 
Vereinigten Königreich anerkennt werden.



Gleichbehandlung
Die EU und des EWR sowie der EFTA und ihre 
Familienangehörigen müssen beim Zugang zu 
bestimmten öffentlichen Dienstleistungen und einigen 
Leistungen genauso behandelt werden wie Bürger des 
Vereinigten Königreichs und Gibraltars. Dies umfasst 
Bildung und Gesundheitsversorgung sowie einige 
Leistungen.

Es besteht auch ein allgemeines Recht darauf, nicht 
aufgrund der Nationalität benachteiligt zu werden, wenn 
kein besonderer Schutz besteht.



Beispielsweise gehört die Gleichbehandlung 
zu den Rechten in folgenden Bereichen:

Zugang zum Nationalen 
Gesundheitsdienst 

(NHS)
Zugang zu Arbeit

Zugang zu Wohnraum Zugang zu Leistungen

Reisen in das und 
aus dem Vereinigten 

Königreich

Studiengebühren und 
Unterstützung
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